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Thema: Weitere Informationen zum Anhalten des Rückmeldeverfahrens zur Soforthilfe  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, 

zum Anhalten des Rückmeldeverfahrens sind weitere Einzelheiten bekannt geworden. Zudem hat das NRW-
Wirtschaftsministerium auf Twitter eine Grafik veröffentlicht, auf der u.a. die Hotline für Fragen (0211/79564995) 
und die Infoseite des Ministeriums zu finden sind: 

Worum geht es? 
Mit dem Ende des Förderzeitraums wurden ab Anfang Juli gemäß den Bundesvorgaben bislang rund 100.000 der 
insgesamt 426.000 Hilfeempfänger um Rückmeldung ihres Finanzierungsengpasses gebeten. Dabei haben sich 
insbesondere nicht von Kurzarbeit abgedeckte Personalkosten und die Abrechnung gestundeter Zahlungen als 
problematisch erwiesen. Nachdem der Bund die Länder um Stellungnahme zum Abrechnungsverfahren gebeten 
hat, hat NRW offene Punkte mitgeteilt und das Rückmeldeverfahren bis zur Klärung dieser Fragen angehalten.  

Was ist zu tun … 
... bei bereits erfolgter Rückmeldung/Rückzahlung? 
Sowohl Rückmeldungen als auch Rückzahlungen werden in der Antragsteller-Datenbank bzw. auf den Konten der 
Bezirksregierungen verbucht. Den Unternehmen soll dadurch kein Nachteil entstehen. Auch sie sollen von etwai-
gen Verbesserungen der Rückmeldebedingungen profitieren. 

... bei erhaltener Aufforderung zur Rückmeldung, aber noch nicht erfolgter Rückmeldung/Rückzahlung? 
Unternehmen, die sich trotz Aufforderung weder zurückgemeldet noch zurückgezahlt haben, sollen bis zum Ab-
schluss der Gespräche zwischen Bund und Ländern abwarten und von Rückzahlungen auf Konten der Bezirksre-
gierungen absehen. Der Link zum Online-Rückmeldebogen wurde vorübergehend deaktiviert. Wenn die Gesprä-
che mit dem Bund abgeschlossen sind, werden sie erneut kontaktiert. 

... bei noch nicht erhaltener Aufforderung? 
Unternehmen, die bisher noch nicht zur Rückmeldung aufgefordert wurden, werden kontaktiert, wenn die Ge-
spräche mit dem Bund abgeschlossen sind.  

Die Aussetzung des Verfahrens und die angekündigte Klärung der kritischen Punkte begrüßen wir ausdrücklich. 
Nachdem uns aus Mitgliedskreisen entsprechende Hinweise zum Rückmeldeverfahren erreichten, hatten wir 
diese unmittelbar über unseren Landesverband an das Wirtschaftsministerium weitergegeben. Wir werden das 
Thema weiterhin eng begleiten und Sie selbstverständlich über die weiteren Entwicklungen informieren. 

Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung. Zu den wichtigsten Informationen und pragmatischen 
Hilfestellungen verweisen wir wie immer auf die Corona-Sonderseiten von HV WM, HV NRW und HDE.  

Herzliche Grüße aus dem Handelsverband 
Ihre 
Karin Eksen   
Geschäftsführerin  

Thomas Schäfer  
Geschäftsführer 
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https://twitter.com/WirtschaftNRW/status/1283328677296705537
https://www.wirtschaft.nrw/coronahilfe
https://wm.hv-nrw.de/corona/
https://www.handelsverband-nrw.de/corona/
https://einzelhandel.de/coronavirus



